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 ____________________________ 
Kurzprüfung Zertifizierung  Qualitätszeichen Premium                  Name 

 

Mindestausstattung/Mindestdienstleistung    ____      Kriterium erfüllt 

 

Mitglied im Deutschen Sauna-Bund Mitgliedsnummer: ________ 
 

Durchführung Badeablauf nach Grundsätzen der Haus- und Badeordnung gesichert ___ 
 

Textilfreie Nutzung aller Schwitz- und Badeeinrichtungen im Saunabereich gesichert ___ 
 

Wertfächer oder gesicherte Aufbewahrung von Wertsachen vorhanden ___ 
 

Ausreichende Zahl von Garderobenschränken vorhanden 
 

Berechnung Mindestzahl (Soll): 
 

___________ Zahl der Jahresbesucher / Öffnungstage im Jahr / 2 = _______ Ergebnis 
 
Haben: ____________ ___ 
 

Nach Geschlechtern getrennte Umkleideräume oder Umkleideraum mit  
Einzelumkleidemöglichkeiten mit Garderobenschränken vorhanden ___ 
 

Nach Geschlechtern getrennte Vorreinigungsräume oder Vorreinigungsraum  
mit Einzelduschkabinen vorhanden ___ 
 

Schwitzbereich mit einem Saunaraum (90 °C) und vier zusätzliche raumklimatisch unterschiedliche  
Schwitzräume, davon ein Schwitzraum im Außenbereich vorhanden ___ 
 

Ruheraum / Liegebereich (in einem Gebäude) mit einer Liege je drei Garderobenschränke vorhanden 
 

Berechnung Mindestzahl: 
 

_______ Zahl der vorhandenen Garderobenschränke / 3 = _______ Ergebnis 
 
Alternative Berechnung Mindestzahl: 
 

___________ Zahl der Jahresbesucher / Öffnungstage im Jahr / 2 / 3 = _______ Ergebnis  
 
Haben: ____________ ___ 
 

Abkühlbereich mit Kaltwassereinrichtungen und Fußwärmbecken, Kaltwasser(tauch)becken  
oder Crush-Eisspender oder Schneekabine vorhanden ___ 
 

Badebecken (Pool, Warmsprudelbecken) oder Badeteich im Saunabereich vorhanden ___ 
 

Vollgastronomie mit unterschiedlichem Speiseangebot (einschl. vegetarischer Kost) und mit  
24 Sitzplätzen im Saunabereich während der Saunaöffnungszeiten vorhanden 
oder: Bistro mit 24 Sitzplätzen im Saunabereich während der Saunaöffnungszeiten und Vollgastronomie  
im Tarifbereich von mind. 11.30 – 14.30 Uhr, 17.00 – 20.00 Uhr (muss vom Saunabereich in Badekleidung  
erreichbar sein) 
 

ab 360 Garderobenschränke ein Sitzplatz je 15 Garderobenschränke in Bistro oder Vollgastronomie ___ 
 

angelegter Freiluftbereich mit Sitz- und Liegemöglichkeiten vorhanden ___ 
 

Saunaanlage oder Teile behindertengerecht gebaut oder Nutzung mit Behinderung möglich ___ 
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Aufgüsse müssen gesundheitsfördernd und erlebnisorientiert mit unterschiedlichen Wedeltechniken 
angeboten werden. Sie müssen überwiegend (mehr als die Hälfte) den „Richtlinien zur Durchführung  
von Saunaaufgüssen in öffentlichen Saunaanlagen“ entsprechen (20 bis 30g Wasser / m³ Rauminhalt, 
in dem der Aufguss durchgeführt wird, bei einer Zeitdauer von 6 bis 10, max. 12 Minuten. Die genannten 
Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 90 °C ca. 1 m über der obersten Bank).  ___ 
 

Ein festgelegtes Programm für Aufgüsse (Aufgussplan) mit den Pflichtangaben (Uhrzeit, Saunakabine, Temperatur, 
Duftstoff, Beigaben, Intensität der Ausführung) entsprechend den „Richtlinien zur Durchführung  
von Saunaaufgüssen in öffentlichen Saunaanlagen“ muss vorhanden sein. ___ 
 

Massage- und Wellnessangebote (z.B. unterschiedliche Massagearten, Schönheitspflege, Hamam) 
vorhanden; zeitliche Einschränkung der Verfügbarkeit ggf. durch Infomaterial bzw. Website ausgewiesen ___ 
 

Betriebsaufsicht durch Saunameister oder anderes fachkundiges Personal muss gewährleistet sein ___ 
 

Einhaltung der UV-Schutzverordnung beim Betrieb von Solarien muss gewährleistet sein ___ 
 

Beratung/Betreuung der Gäste durch fachkundiges Personal, Informationsmöglichkeit durch  
Prospekte und Website muss gewährleistet sein ___ 
 

Erreichbarkeit des Betriebes durch Telefon, E-Mail, Telefax mit der Möglichkeit zur Vorbestellung 
von Dienstleistungen muss gewährleistet sein ___ 
 

Leitsystem (Wegweiser, Beschilderung) vorhanden ___ 
 

Leih- oder Kaufmöglichkeit von Badeutensilien (Bademantel, Badeschuhe, Handtuch,  
Liegetuch) muss gewährleistet sein ___ 

 

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Betriebsflächen und sanitären Anlagen 
nach einem Reinigungs-/Desinfektionsplan muss gewährleistet sein ___ 
 

Wasserqualität der Bade- und Kaltwassertauchbecken nach Anforderungen der DIN 19643  
mit Nachweis muss gewährleistet sein ___ 

 
 

Wenn alle vorgenannten Kriterien erfüllt werden, ist eine Premium-Zertifizierung 
möglich. 
 
 
Empfehlung/Bemerkungen der Geschäftsstelle: 


